
Umsatzsteuerbefreiung abgelehnt
Mehrstufiger Vertrieb: Grenze zwischen Sacharbeit und Vermittlungstätigkeit bleibt unscharf
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Die Abgrenzung der umsatzsteuerfreien 
Vermittlung von steuerpflichtigen sons-

tigen Leistungen stellt den mehrstufigen 
Vertrieb vor besondere Herausforderungen. 
Mit Spannung war daher erwartet worden, 
wie der BFH1 die Provisionsumsätze eines 
Vertriebes einschätzt, der Fondsanteile ex-
klusiv in Deutschland über rund 4.000 un-
gebundene Vermittler abgesetzt hat. Die 
Leistungen des Vertriebs bestanden darin, 
Vermittler durch Informationen Schulun-
gen, Werbematerial und Antragsunterla-
gen zu unterstützen. Eingehende Anträge 
hatte der Vertrieb darauf überprüft, ob sie 
ordnungsgemäß und vollständig ausgefüllt 
waren. Für seine Leistungen erhielt er ein-
malige Abschluss- und laufende Provisio-
nen, aus denen er Anteile an die Vermittler 
weitergegeben hat.

Revision wegen immenser 
wirtschaftlicher Folgen zugelassen
Das FG2 hat die Provisionsumsätze des Ver-
triebes als umsatzsteuerpflichtig angesehen. 
Wegen der immensen wirtschaftlichen Fol-
gen über den entschiedenen Streitfall hin-
aus hat das FG die Revision zugelassen. Es 
erscheine angezeigt, dass der BFH seine bis-
herige Rechtsprechung präzisiert. Zu klären 
sei insbesondere, wo die Grenze zwischen 
bloßer Sacharbeit und Vermittlungstätigkeit 
verlaufe, zumal sich Abgrenzungsprobleme 
ergäben und nach wie vor unklar sei, welche 
Qualität die Nachweis- oder Kontaktaufnah-
metätigkeit erreichen müsse, um steuerfrei 
zu sein. Auch sei bislang nicht abschließend 
festgelegt, welche genau „spezifische und we-
sentliche“ Elemente einer steuerfreien Ver-
mittlungstätigkeit seien. Insbesondere sei 
nicht entschieden, ob auch einzelne Aufga-
ben, die innerhalb einer Vertriebsorganisa-
tion grundsätzlich Hauptvermittlern oblie-
gen, unter den Anwendungsbereich der Steu-
erbefreiungsvorschriften fallen können. Der 
BFH hat die Revision zurückgewiesen, ohne 
auf diese Fragen einzugehen. 

Zur Begründung wird u.a. folgendes aus-
geführt. Das FG habe weder gegen Denkge-
setze noch gegen Erfahrungssätze verstoßen, 
indem es den Sachverhalt dahin gewürdigt 
habe, dass die Vermittlungsleistungen durch 
die Vermittler erbracht worden seien und der 
Vertrieb nicht verpflichtet gewesen sei, (ei-
gene) Vermittlungsleistungen zu erbringen. 

Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden sei 
auch die tatrichterliche Feststellung, die Tä-
tigkeit des Vertriebes habe darin bestanden, 
Vermittler anzuwerben, zu schulen und im 
Rahmen ihres Einsatzes zu betreuen und zu 
unterstützen. Dies gelte auch für die Würdi-
gung, dass die Vermittler den Kundenkon-
takt hergestellt, die Kunden beraten, die An-
träge aufgenommen und dafür gesorgt ha-
ben, dass ihnen alle erforderlichen Unterla-
gen beigefügt werden.

Enthalte ein Vertriebsvertrag die Vorbe-
merkung, dass der Vertrieb Kunden und In-
teressenten in Deutschland im Zusammen-
hang mit Kapitalanlagen in Investment-
fonds berät und daran interessiert ist, die 
Fonds der Investmentfondsgesellschaft in 
Deutschland „anzubringen“, so könne er 
dahin ausgelegt werden, dass der Vertrieb 
nicht verpf lichtet sei, (eigene) Vermitt-
lungsleistungen zu erbringen. Dies müsse 
jedenfalls gelten, wenn von einer Vermitt-
lung bzw. Vermittlerfunktion des Vertriebs 
nicht die Rede sei. Die Klausel, „the distri-
butor may sell and distribute any shares so 
purchased, through dealers or otherwise,“ 
bringe nicht zum Ausdruck, dass der Ver-
trieb Umsätze zu vermitteln habe. Das die 
Vermittlung kennzeichnende Handeln ge-
genüber individuellen Vertragsinteressen-
ten fehle, wenn ein Vertrieb nicht als Mit-
telsperson zu Abschlüssen beitrage, son-
dern er sich zum Absatz Vertriebspart-
ner bediene und dabei vertriebsunterstüt-
zend tätig werde. Für vertriebsunterstüt-
zende Tätigkeiten wie die Wahrnehmung 
von  Management- und  Kontrollaufgaben 
könne sich ein  Steuerpflichtiger nicht auf 
Grundsätze berufen, nach denen Vermitt-
lungstätigkeiten arbeitsteilig ausgeführt 
werden können und die an einer Vermitt-
lung Beteiligten in der Wahl des Organi-
sationsmodells frei sind. Mangele es an 
der erforderlichen Vermittlungstätigkeit 
als Leistungshandlung, könne die Steuer-
freiheit der Leistung auch nicht über eine 
erfolgsabhängige Vergütungsregelung be-
gründet werden. Zwar verfolgten Schulun-
gen für Vermittler sowie Werbemaßnahmen 
des Vertriebes und Vermittlungsaktivitäten 
der Vermittler das Ziel der Verkaufsförde-
rung. Schulungs- und  Auskunftstätigkeiten 
dienten aber im Kern der allgemeinen Pro-
duktinformation, die dem Produktgeber 

 ohnehin stets obliege. Es komme hinzu, 
dass sich die Schulung der Vermittler und 
das Überlassen von Werbematerial an diese 
lediglich auf die Vermittlungsleistungen 
der Vermittler beziehen. Unter dem Ge-
sichtspunkt von Haupt- und Nebenleistung 
seien mehrere Leistungen aber nur dann als 
einheitlich anzusehen, wenn sie gegenüber 
demselben Leistungsempfänger erbracht 
werden; Nebenleistungen Dritter oder an 
Dritte gebe es nicht.

Chance auf Klärung  
grundsätzlicher Fragen vertan
Die Entscheidung ist abzulehnen. Dass es dem 
Vertrieb möglicherweise freigestanden hat, 
wie er seiner aus dem Alleinvertriebsrecht 
folgenden Tätigkeitspflicht3 nachkommt, 
ändert nichts daran, dass die Fondsanteile 
im Namen und auf Rechnung der Fondsge-
sellschaft abgesetzt worden sind. Die Tätig-
keit des Vertriebes war die eines Handels-
vertreters. Deren Kern ist die Vermittlung. 
Die Stellung als Hauptvertreter schließt dies 
nicht aus. Die Vermittlung der Untervermitt-
ler wird ihm zugerechnet.4 Auch konnte der 
Vertrieb auf Geschäftsabschlüsse einwirken, 
indem er nicht ordnungsgemäße oder un-
vollständige Anträge zurückweist oder um 
deren Nachbearbeitung bittet. Mehr kann 
die Steuerbefreiung nicht voraussetzen. Der 
Vertrieb hat auch keine sonstigen Leistun-
gen an Vermittler erbracht. Synallagmatisch 
standen  sich Provision und Geschäftsanbah-
nung  gegenüber. Die Chance, die offenen 
Grundsatzfragen zu klären, wurde leicht-
fertig  vertan.  
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